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BESCHLUESSE DER GEMEINDEVERSAMMLUNGEN DER STADT ZUG UND VON MEN-

ZINGEN ZUM FRANZ. AUFBRUCHSBEGEHREN

"Wardt vor Einer . . . Gantzen gemeindt von Amman undt Rhaat der Staat Zug auff



Anhalten ihr Königlichen Mst . in Franckrich [Ludwig  XIV . ] so schrifft-

lich durch h . Haubtman [Johann Peter ] S t o p p a ingehendigeth wegen Anhal¬

tung Eines Auffbruchs Erkent . . . [ : ] Das ihr könikliche Maiesthath der begerte

Auffbruch lauth der Puntnus solle bewylligeth sein , indes aber das solche:

volcker in schranken der Puntnus gebraucht werden [ Transgressionen ] undt inen

bis zuo Endt dis Jhaars ein penticm zuo entpfangen habe , im fall aber die

pention zuo der Zith nit erfolgen undt bezalt werde man als dan die Volker

wider heimmanen mögge ".

Gleichentags habe die GerneindeverSammlung von Menzingen den be¬

gehrten Aufbruch mit der Auflage bewilligt , "das Er [ der König ] uns

glich wie andere Vororth in gebung der penssionen sollen bedracht - unnd ge-

haltet werden , auch die fölcker luth alter püntnus nit anderst sollen gebrucht

werden ".

Van zwei verschiedenen Händen - AH 44 , 18 - 19 - Blatt 18V und 19 leer
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